
 
 
 
 

Richtlinien  
für die Giubilers-Vereinigung des Engadin Skimarathon  

 

1. Zweck 
Freundschaft und Kameradschaft unter den Freunden des Engadin Skimarathon 
pflegen.  

   
2. Definition Aufnahmebedingungen 

Giubiler/Giubilara ist, wer mindestens 40 Läufe bestritten hat. Alle bisherigen 
Giubilers behalten ihren Status, auch wenn sie in den Folgejahren keinen Engadin 
Skimarathon mehr laufen. Die Absolvierung des Halbmarathons wird für die 
Giubilers-Mitgliedschaft als Lauf gewertet. 
 

3. Definitions-Änderungen 
Änderungen dieser Definition werden auch künftig gemeinsam zwischen den 
Giubilers sowie dem Vorstand des Engadin Skimarathon vereinbart. 
 

4. Organisation 
Die Giubilers wählen intern einen Obmann, einen Stellvertreter und einen Kassier. 
Der Obmann vertritt die Giubilers im OK des Engadin Skimarathon. 
 

5. Mitgliedschaft 
Die Giubilers erheben intern bei Bedarf periodisch Unkostenbeiträge. 

 
6. Startnummer 

Alle für einen Lauf angemeldeten Giubilers bekommen eine spezielle Startnummer 
mit der Aufschrift «Giubiler» oder «Giubilara». 
 

7. Eintritt ins Maloja Palace 
Am Morgen des Engadin Skimarathon haben alle Giubilers mit ihrer Startnummer 
Zutritt zum Maloja Palace, solange der Engadin Skimarathon im Maloja Palace 
Gastrecht geniesst. 

 
8. Startmöglichkeit 

Die Giubilers dürfen nach der Welle H7 beliebig starten, unabhängig von ihrer 
Einteilung. Dafür steht den Giubilers ein separater Eingang zum Startfeld zur 
Verfügung.  

 
9. Willkommensapéro 

Der Engadin Skimarathon offeriert den Willkommensapéro am traditionellen 
gemeinsamen Nachtessen im Vorfeld des Engadin Skimarathon. 
 

10. Orientierungsversammlung 
Das traditionelle gemeinsame Nachtessen der Giubilers vor dem Engadin 
Skimarathon dient auch als Orientierungsversammlung. Hier finden interne Wahlen 
statt und werden Wünsche und Vorschläge zu Handen des Vorstandes des Engadin 
Skimarathon entgegen genommen. 
 
 



 
 
 
Treffen und Veranstaltungen im Verlaufe des Jahres werden von den Giubilers 
selbständig organisiert und finanziert. 

 
11. Inkraftsetzen 

Dieses Reglement tritt per 1. Januar 2024 in Kraft und ersetzt das Reglement von 
2011. 

 
 
 


